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(Kommunion an Kranke, die nicht mehrern

d.) Kooperator Commodus wird zu einem Manne gerufen, der
ſich durch einen Sturz lebensgefährlich verletzt hat Es iſt Uhr
abends, der Prieſter mit dem Viatikum und dem heiligen Dele
beim Verunglückten anlangt. Mit Schrecken bemerkt 4.7 daß der
Kranke vollſtändig bewußtlos ſei Er kann ihn Sub 6C0hditione
losſprechen und ſpendet ihm das Sakrament der letzten Oelung und
den Sterbeablaß. Das Viatikum kann eLn ihm aber nicht reichen,
veil der Kranke nicht ſchlucken kann. Auch der inzwiſchen erſchienene
Arzt konſtatiert, daß der Kranke nicht einmal Waſſer geſchweige
denn die heilige Spezies ſchlucken kann. Was tun? Soll nun
Commodus da Viatikum auf dem ſchlechten, nächtlichen, 4 Stunden
langen Weg wieder zurücktragen? Die Pfarrleute werden dann wieder
ſagen, daß der Prieſter für den Kranken, dem CEL das Viatikum
ni mehr habe reichen können, recht viel beten müſſe.

A Während
Commodus —— 0 deliberiert, Pricht eine Frauenſtimme: „Bitn, Hoch⸗
würden, die Schweſter des Verunglückten hier iſt eine alte, kränk
iche Perſon Den 9  0 Winter hat ſie nicht zur Kirche gehen
können. Nicht einmal die Oſterbeicht hat ſie verrichten können. V  etzt
iſt die Oſterzeit ſchon einige Tage um Wenn Sie D
Wwar ein Gedanke! Commodus fragt die alte Schweſter, ob ſie beichten
wolle Ole iſt azu bereit Er abſolviert ſie und reicht ihr auch
die heilige Kommunion, 3u den Anweſenden ſagt Cr entſchuldigend:
U einer neuen Entſcheidung de

25⁰ Papſtes darf ich ſolchen Per⸗
ſonen, die länger als Monat kränklich ſind, die Kommunion reichen,
auch ſie nicht mehr nüchtern ſind.“ Num ECte?

Tag wird 6 wieder 3U nem KrankenII Gleich QAm nächſten
gerufen. „Den alten P hat der Schlag getroffen.“ Aengſtlich fragt
Commodus: „Kann ETL noch ſchlucken“? Der ote erwidert: FW  D  4  8
weiß ich nicht. (an hat mir geſagt, daß EL nicht mehr reden kann.“
( Prieſter denkt ſich „Sicher iſt ſicher und nimmt wieder da  5
Viatikum mit. Der Kranke iſt bei Bewußtſein, ann aber nicht reden
Uund eider auch nicht ſchlucken. Kram  aft bemüht en ſich, inen
Löffel voll Waſſer hinunterzuwürgen. Tränen ſtürzen ihm Aus den
Augen, wie en den Kopf ſchüttelt, als vollte C ſagen I„NY kann
wirklich nicht.“ Was tun? Das Allerheiligſte Inter rieſigem Aufſehen
zurücktragen? Im Hauſe ſi keine Perſon, die noch nüchtern
*X.

geweſen ware Da erinnert ich Commodus, daß in einem Minuten
entfernten au  en eine Kranke ſei, der ELI ſchon öfters devotionis
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Cd die heilige Kommunion geſpendet habe. Er ſchickt nen Boten
Iu ihr Inzwiſchen betet EL dem die kte der geiſtlichen Kommunion
vor Da kommt der ote mit der Nachricht, die kranke Nachbarin
freue ſich ſehr daß ſie ˙ Unerwartet der Gnade der heiligen Kont
munion teilhaftig werde. Commodus geht U ihr und Lei ihr die
Kommunion, obgleich ſie ſagt, daß ſie ſchon „etwas Milch getrunken“
habe Num récte?

XGd Commodus hat nicht richtig gehandelt. Das Gebot der
Nüchternheit vor dem Empfange der heiligen Kommunion ſt ein
ſtrenges. Die Gründe, die e* anführt: weiter Heimweg, Kränk⸗
lichkeit der Schweſter 8 Verunglückten, ſind nicht genügend, das
Hebot aufzuheben. Die Entſcheidung Pius X „Decretum de

Communione infirmis jleiunis“ (Linzer Diözeſanbl. 1907 Nor
hat ＋ ausgelegt, da dies Dekret den Kranken nUuL etwas PEI
modum pOtU 3u nehmen erlaubt. Die kränkliche Schweſter hat aber
tagsüber auch etwas gegeſſen, für ſie galt alſo dieſe Bewilligung
Seiner Heiligkeit nicht. Commodus hätte entweder bis Mitternacht
varten und dann erſt die Kranke kommunizieren ſollen, oder * hätte
die heilige Hoſtie in die Kirche zurücktragen ollen

II Commodus hat recht gehandelt, da die Kranke, die nur

getrunken hatte“, der Begünſtigung obzitierten Dekrete
Gebrauch machen onnte.

Rohrbach Petrus Dolzer.
VI Die re Abſicht bei der äglichen Kommu⸗

nion.) Novellus, ein angehender Kaplan, wird ſeinem Pfarrer,
Expertus, gebeten, nicht allzuviel Zeit einzelnen frommen Gläubigen
Im Beichtſtuhl Zu widmen, ſondern viel eingehender die „Jährlinge“
ind ſelteneren Pönitenten auszufragen, 3u belehren und 3u dispo
nieren. ovellus erkennt die Berechtigung des wohlgemeinten Rates,
ſtützt ich jedo bei ſeiner Praxis auf den Umſtand, daß Er ſich
gemäß dem neuen Dekret Saera Tridentina bei den häufig und
täglich Kommunizierenden auf ein beſonderes Examen und einen
Unterricht über „die rechte Abſicht“ einlaſſen Ju

müſſe. Der Herr Pfarrer
entgegnet ihm kurz, noch nie habe C darüber bei ſeinen zahlreichen
Pönitenten M der Beicht auch ein Wort erwähnt. Dieſe Praris
ſchein dem Herrn Kaplan ſehr bedenklich, da 10 das Dekret au  8
drücklich an drei O  tellen (n 2 —3⁰ die „Tichtige und fromme 5
ſicht“ verlangt und etont Weil dennoch der Herr Pfarrer Expertus
hier keinen Unterſchied gelten laſſen will zwiſchen täglicher und ſeltener
Kommunion, bringt Novellus den Kaſus vor d Forum ſeines
Beichtvaters.

Was ſoll Nun der Beichtvater dem eifrigen Kaplan Novelli18
antworten

In Betreff der Notwendigkeit dieſer „rechten Abſicht“ und
der Größe de yehlers bei etwaigem Mangel derſelben;


